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Kirchenvorstandswahl 2012 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

I. für Rechtsauskünfte am Tage der Wahl wird im Landeskirchenamt ei-

ne Beratungsstelle eingerichtet, sie ist von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

unter der Telefonnummer 0511/12 41-0 erreichbar und steht Ihnen 

für rechtliche Fragen zur Verfügung, die nicht anderweitig geklärt 

werden können. Sie können die Beratungsstelle unter Hart-

mut.Salewski@evlka.de und Karsten.Sander@evlka.de erreichen.  

 

II. Auch bei dieser Kirchenvorstandswahl ist wieder eine Analyse der 

Wahl und Wahlbeteiligung vorgesehen. Schon am Montag nach der 

Wahl sollen erste Ergebnisse veröffentlicht werden. Am Wahlabend 

erfolgt eine Schnellumfrage. Die erbetenen Angaben können Sie dem 

in der Wahlmappe enthaltenen Formular „(13) Statistik am Wahl-

abend“ entnehmen und soweit wie möglich schon vor der Wahl ermit-

teln. 

 

Alle Kirchenvorstände werden aufgefordert, unmittelbar nach der Aus-

zählung der Stimmen und ggf. nach Zusammenführung der Angaben 

mehrerer Wahl- oder Stimmbezirke die Daten der Kirchengemeinde 

noch am Wahlabend dem Kirchenkreisamt zu melden. Dafür verwen-

den Sie bitte die Ihnen vom Kirchenkreisamt vor dem Wahltag per E-

Mail übermittelte Datei, die Sie mit den Daten der Kirchengemeinde 

an das Kirchenkreisamt zurücksenden; nur ausnahmsweise sollten Sie 

die Daten per Telefax oder telefonisch mitteilen. 
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 Landeskirchenamt � Postfach 37 26 � 30037 Hannover  Dienstgebäude Rote Reihe 6 

   30169 Hannover 

 Telefon/ Telefax 0511 1241-0/266 

 E-Mail landeskirchenamt@evlka.de 

 Auskunft Herr Salewski 

 Durchwahl 0511 1241-236 

 E-Mail Hartmut.Salewski@evlka.de 

    

 Datum 1. März 2012  

 Aktenzeichen 5671-2 / 84  

I. Rechtsauskünfte am Wahltag 

II. Statistik am Wahlabend (Schnellumfrage) 

III. Mitteilung der Daten der Kirchenvorsteher im Juni 2012 
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III. Nach der Einführung des Kirchenvorstandes im Juni 2012 bitten wir 

dem Landeskirchenamt über den Kirchenkreisvorstand gemäß § 39 

Abs. 4 Kirchenvorstandsbildungsgesetz (KVBG) die Namen und An-

schriften der Kirchenvorsteher mitzuteilen; dabei bitten wir anzuge-

ben, welche Kirchenvorsteher gewählt, berufenen, ernannt und Mit-

glieder Kraft Amtes sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verteiler: 

An die 

Kirchenvorstände und Anstaltsgemeinden 
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